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6. Vereinsgesetz

vom 19. April 1908.

§ 1. Alle Reichsangehörigen haben das Recht, zu Zwecken, die
den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu bilden und sich

zu versammeln. Dieses Recht unterliegt polizeilich nur den in diesem

Gesetz und anderen Reichsgesetzen enthaltenen Beschränkungen.

Die allgemeinen sicherheitspolizeilichen Bestimmungen des Landes=

rechtes finden Anwendung, soweit es sich um die Verhütung unmittel=
barer Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer an einer Ver=

sammlung handelt.

§ 2. Ein Verein, dessen Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft,
kann aufgelöst werden.

Die Auflösungsverfügung kann im Wege des Verwaltungsstreit=
verfahrens und wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses

nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung
angefochten werden.

Die endgültige Auflösung eines Vereins ist öffentlich bekannt
zu machen.

§ 3. Jeder Verein, der eine Einwirkung auf politische An=

gelegenheiten bezweckt (politischer Verein), muß einen Vorstand und
eine Satzung haben.

Der Vorstand ist verpflichtet, binnen einer Frist von zwei Wochen
nach Gründung des Vereins die Satzung sowie das Verzeichnis der

Mitglieder des Vorstandes der für den Sitz des Vereins zuständigen

Polizeibehörde einzureichen. Über die erfolgte Einreichung ist eine
kostenfreie Bescheinigung zu erteilen.

Ebenso ist jede Änderung der Satzung sowie jede Änderung in
der Zusammensetzung des Vorstandes binnen einer Frist von zwei

Wochen nach dem Eintritte der Änderung anzuzeigen.
Die Satzung sowie die Änderungen sind in deutscherFassung ein=

zureichen. Ausnahmen von dieser Vorschrift können von der höheren

Verwaltungsbehörde zugelassen werden.

§ 4. Personenmehrheiten, die vorübergehend zusammentreten,
um im Auftrage von Wahlberechtigten Vorbereitungen für bestimmte

Wahlen zu den auf Gesetz oder Anordnung von Behörden beruhenden

öffentlichen Körperschaften zu treffen, gelten vom Tage der öffent=

lichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur Beendigung der Wahl=
handlungnicht als politische Vereine.

§ 5. Wer eine öffentliche Versammlung zur Erörterung poli=

tischer Angelegenheiten (politische Versammlung) veranstalten will,
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hat hiervon mindestens 24 Stunden vor dem Beginne der Versamm=

lung unter Angabedes Ortes und der Zeit bei der Polizeibehörde
Anzeige zu erstatten. Über die Anzeige ist von der Polizeibehörde

sofort eine kostenfreie Bescheinigung zu erteilen.
§ 6. Einer Anzeige bedarf es nicht für Versammlungen, die

öffentlich bekannt gemacht worden sind; die Erfordernisse der Be=

kanntmachung bestimmt die Landeszentralbehörde.

Einer Anzeige bedarf es ferner nicht für Versammlungen der
Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen zu den auf Gesetz oder

Anordnung von Behörden beruhenden öffentlichen Körperschaften vom
Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltags bis zur Be=

endigung der Wahlhandlung.

Das gleiche gilt für Versammlungen der Gewerbetreibenden, ge=
werblichen Gehilfen, Gesellen, Fabrikarbeiter, Besitzer und Arbeiter
von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch
betriebenen Brüchen und Gruben zur Erörterung von Verabredungen

und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn= und
Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder

Entlassung der Arbeiter.

§ 7. Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Auf=

züge auf öffentlichen Straßen oder Plätzen bedürfen der Genehmigung
der Polizeibehörde.

Die Genehmigung ist von dem Veranstalter mindestens 24 Stun=
den vor dem Beginne der Versammlung oder des Aufszuges unter

Angabe des Ortes und der Zeit nachzusuchen. Sie ist schriftlich zu
erteilen und darf nur versagt werden, wenn aus der Abhaltung der

Versammlung oder der Veranstaltung des Aufzuges Gefahr für die
öffentliche Sicherheit zu befürchten ist. Im Falle der Verweigerung
ist dem Veranstalter sofort ein kostenfreier Bescheid mit Angabe der
Gründe zu erteilen.

§ 8. Eine Versammlung, die in einem geschlossenen Raume

veranstaltet wird, ist nicht schon deshalb als Versammlung unter
freiem Himmel anzusehen, weil außerhalb des Versammlungsraumes
befindliche Personen an der Erörterung teilnehmen, oder weil die

Versammlung in einen mit dem Versammlungsraume zusammen=

hängenden umfriedeten Hof oder Garten verlegt wird.

§ 9. Der Landeszentralbehörde bleibt es überlassen zu bestimmen,

daß und unter welchen Voraussetzungen für Versammlungen unter
freiem Himmel und Aufzüge die Genehmigung durch Anzeige oder
öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird.

Gewöhnliche Leichenbegängnisse sowie Züge der Hochzeitsgesell=
schaften, wo sie hergebracht sind, bedürfen der Anzeige oder Ge=
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nehmigung nicht. Der Landeszentralbehörde bleibt es überlassen zu

bestimmen, daß auch andere Aufzüge der Anzeige und Genehmigung
nicht bedürfen, und daß Aufzüge, die durch mehrere Ortschaften führen,
nur einer Polizeibehörde angezeigt und von ihr genehmigt zu werden
brauchen.

§ 10. Jede öffentliche politische Versammlung muß einen Leiter
haben. Der Veranstalter ist berechtigt, die Leitung selbst zu über=
nehmen, sie einem andern zu übertragen oder die Wahl des Leiters

durch die Versammlung zu veranlassen. Der Leiter oder, solange

dieser nicht bestellt ist, der Veranstalter hat für Ruhe und Ordnung
in der Versammlung zu sorgen. Er ist befugt, die Versammlung für
aufgelöst zu erklären.

§ 11. Niemand darf in einer öffentlichen Versammlung oder einem

Aufzuge, der auf öffentlichen Straßen oder Plätzen stattfinden soll,
bewaffnet erscheinen, es sei denn, daß er vermöge öffentlichen Be=

rufs zum Waffentragen berechtigt oder zum Erscheinen mit Waffen

behördlich ermächtigt ist.
§ 12. (Ist aufgehoben durch Gesetz Nr. 8.) Die Verhandlungen

in öffentlichen Versammlungen sind in deutscher Sprache zu führen.

Diese Vorschrift findet auf internationale Kongresse sowie auf
Versammlungen der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen für

den Reichstag und für die gesetzgebenden Versammlungen der Bundes=

staaten und Elsaß=Lothringens vom Tage der amtlichen Bekannt=

machung des Wahltages bis zur Beendigung der Wahlhandlung keine

Anwendung.
Die Zulässigkeit weiterer Ausnahmen regelt die Landesgesetz=

gebung. Jedoch ist in Landesteilen, in denen zur Zeit des Inkraft=

tretens dieses Gesetzes alteingesessene Bevölkerungsteile nichtdeutscher
Muttersprache vorhanden sind, sofern diese Bevölkerungsteile nach dem
Ergebnisse der jeweilig letzten Volkszählung sechzig vom Hundert
der Gesamtbevölkerung übersteigen, während der ersten zwanzig Jahre
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes der Mitgebrauch der nicht=
deutschen Sprache gestattet, wenn der Veranstalter der öffentlichen
Versammlung mindestens dreimal vierundzwanzig Stunden vor ihrem

Beginne der Polizeibehörde die Anzeige erstattet hat, daß und in

welcher nichtdeutschen Sprache die Verhandlungen geführt werden
sollen. Über die Anzeige ist von der Polizeibehörde sofort eine kosten=

freie Bescheinigung zu erteilen. Als Landesteile gelten die Bezirke
der unteren Verwaltungsbehörden.

Ferner sind, soweit die Landesgesetzgebung Abweichendes nicht
bestimmt, Ausnahmen auch mit Genehmigung der Landeszentralbehörde
zulässig.
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§ 13. Beauftragte, welche die Polizeibehörde in eine öffent=
liche Versammlung (§§ 5, 6, 7, 8, 9, 12) entsendet, haben sich unter
Kundgebung ihrer Eigenschaft dem Leiter oder, solange dieser nicht
bestellt ist, dem Veranstalter der Versammlung zu erkennen zu geben.

DenBeauftragten muß ein angemessener Platz eingeräumt werden.
Die Polizeibehörde darf nicht mehr als zwei Beauftragte entsenden.

§ 14. (§   14 Nr. 1 und 6 sind aufgehoben durch Gesetz Nr. 8.)

Die Beauftragten der Polizeibehörde sind befugt, unter Angabe des
Grundes die Versammlung für aufgelöst zu erklären,

1. wenn in den Fällen des § 12 Abs.3die Bescheinigung über

die ordnungsmäßige Anzeige nicht vorgelegt werden kann;
2. wenn die Genehmigung nicht erteilt ist (§   7);

3. wenn die Zulassung der Beauftragten der Polizeibehörde (§ 13

Abs. 1) verweigert wird;
4. wenn Bewaffnete, die unbefugt in der Versammlung anwesend

sind, nicht entfernt werden (§   11);
5. wenn in der Versammlung Anträge oder Vorschläge erörtert

werden, die eine Aufforderung oder Anreizung zu Verbrechen oder

nicht nur auf Antrag zu verfolgenden Vergehen enthalten;

6. wenn Rednern, die sich verbotswidrig einer nichtdeutschen

Sprache bedienen (§ 12), auf Aufforderung der Beauftragten der Po=
lizeibehörde von dem Leiter oder Veranstalter der Versammlung das

Wort nicht entzogen wird.

Ist eine Versammlung für aufgelöst erklärt worden, so hat die
Polizeibehörde dem Leiter der Versammlung die mit Tatsachen zu

belegenden Gründe der Auflösung schriftlich mitzuteilen, falls er
dies binnen drei Tagen beantragt.

§ 15. Auf die Anfechtung der Auflösung einer Versammlung

finden die Vorschriften des §   2 Abs.2Anwendung.
§ 16. Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, sind

alle Anwesenden verpflichtet, sich sofort zu entfernen.

§ 17. Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen sein und weder

in den Versammlungen solcher Vereine, sofern es sich nicht um

Veranstaltungen zu geselligen Zwecken handelt, noch in öffentlichen
politischen Versammlungen anwesend sein.

Über den neuen Paragraphen 17avgl. Nr. 7.

§ 18. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark, an deren

Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt, wird bestraft:

1. wer als Vorstand oder als Mitglied des Vorstandes eines

Vereins den Vorschriften über die Einreichung von Satzungen und

Verzeichnissen (§3 Abs.2bis 4) zuwiderhandelt;
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2. wer eine Versammlung ohne die durch §§ 5, 6, 7, 8, 9 dieses

Gesetzes vorgeschriebene Anzeige oder Bekanntmachung veranstaltet
oder leitet;

3. wer als Veranstalter oder Leiter einer Versammlung den

Beauftragten der Polizeibehörde die Einräumung eines angemessenen

Platzes verweigert (§   13 Abs. 2);
4. wer sich nach Erklärung der Auflösung einer Versammlung

nicht sofort entfernt (§ 16);
5. wer als Vorstand oder als Mitglied des Vorstandes eines

Vereins entgegen den Vorschriften des §   17 dieses Gesetzes Personen,
die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in dem
Vereine duldet;

6. wer entgegen den Vorschriften des § 17 dieses Gesetzes in einer

Versammlung anwesend ist.
§ 19. (§   19 Ziff.3ist aufgehoben durch Gesetz Nr. 8.) Mit

Geldstrafe bis zu dreihundert Mark, an deren Stelle im Unver=

mögensfalle Haft tritt, oder mit Haft wird bestraft:

1. wer eine Versammlung unter freiem Himmel oder einen Auf=

zug ohne die vorgeschriebene Anzeige oder Genehmigung (§§ 7, 9)
veranstaltet oder leitet;

2. wer unbefugt in einer Versammlung oder in einem Aufzuge

bewaffnet erscheint (§ 11);
3. wer entgegen den Vorschriften des § 12 dieses Gesetzes eine

öffentliche Versammlung veranstaltet, leitet oder in ihr als Redner

auftritt.
§ 20. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung

auf die durch das Gesetz oder die zuständigen Behörden angeordneten

Versammlungen.
§ 21. Welche Behörden unter der Bezeichnung „Polizeibehörde“,

„untere Verwaltungsbehörde“ und „höhere Verwaltungsbehörde“ zu
verstehen sind, bestimmt die Landeszentralbehörde.

§ 22. An die Stelle des § 72 des Bürgerlichen Gesetzbuches

tritt folgende Vorschrift:

Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jeder=
zeit eine von ihm vollzogene Bescheinigung über die Zahl der Ver=

einsmitglieder einzureichen.
§ 23. Aufgehoben werden:

der §   17 Abs.2des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag
vom 31. Mai 1869 (Bundes=Gesetzbl. S. 145, Reichs=Gesetzbl. 1873

S. 163),

der §   2 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuche für
das Deutsche Reich vom 31. Mai 1870 (Bundes=Gesetzbl. S. 195,
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Reichs=Gesetzbl. 1871 S. 127), soweit er sich auf die besonderen Vor=
schriften des Landesstrafrechts über Mißbrauch des Vereins= und

Versammlungsrechts bezieht.
der §   6 Abs.2Nr.2des Einführungsgesetzes zur Strafprozeß=

ordnung vom 1. Februar 1877 (Reichs=Gesetzbl.S.346).
Die sonstigen reichsgesetzlichen Vorschriften über Vereine und

Versammlungen bleiben in Kraft.

§ 24. Unberührt bleiben:
die Vorschriften des Landesrechts über kirchliche und religiöse

Vereine und Versammlungen, über kirchliche Prozessionen, Wallfahr=
ten und Bittgänge sowie über geistliche Orden und Kongregationen,

die Vorschriften des Landesrechts in bezug auf Vereine und Ver=

sammlungen für die Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des er=

klärten Kriegs=   (Belagerungs=) Zustandes oder innerer Unruhen (Auf=

ruhrs),
die Vorschriften des Landesrechts in bezug auf Verabredungen

ländlicher Arbeiter und Dienstboten zur Einstellung oder Verhinderung
der Arbeit,

die Vorschriften des Landesrechts zum Schutze der Feier der

Sonn= und Festtage; jedoch sind für Sonntage, die nicht zugleich Fest=
tage sind, Beschränkungen des Versammlungsrechtes nur bis zur Be=

endigung des vormittägigen Hauptgottesdienstes zulässig.
§ 25. Dieses Gesetz tritt am 15. Mai 1908 in Kraft.

7. Gesetz zur Änderung des Vereinsgesetzes vom 19. April 1908
vom 26. Juni 1916.

Hinter § 17 des Vereinsgesetzes wird eingefügt:

§ 17   a. Die Vorschriften der §§ 3, 17 über politische Vereine
und deren Versammlungen sind auf Vereine von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn= und Ar=
beitsbedingungen nicht aus dem Grunde anzuwenden, weil diese Ver=

eine auf solche Angelegenheiten der Sozialpolitik oder der Wirt=
schaftpolitik einzuwirken bezwecken, die mit der Erlangung oder Er=

haltung günstiger Lohn= oder Arbeitsbedingungen oder mit der Wah=
rung oder Förderung wirtschaftlicher oder gewerblicher Zwecke zu=

gunsten ihrer Mitglieder oder mit allgemeinen beruflichen Fragen im

Zusammenhange stehen.

8. Gesetz, betr. Abänderung des Vereinsgesetzes v. 19. April 1908
vom 19. April 1917.

Die §§ 12, 14 Nr.1und 6, § 19 Nr.3des Vereinsgesetzes
werden aufgehoben.
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